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 Veröffentlicht am 25.10.1933

Norm

AO §47

Rechtssatz

In der Bestellung eines zahlungsfähigen Bürgen kann eine Sonderbegünstigung im Sinne des § 47 AO auch dann

gelegen sein, wenn die Forderung gegen den Ausgleichsschuldner voll einbringlich ist.
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